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Vorwort des Herausgebers

Die Neuauflage der in den Jahren 1988–1993 erschienenen
dreibändigen Systematischen Theologie Wolfhart
Pannenbergs bedarf keiner gesonderten Begründung. Sie
wird durch den Gehalt des Werkes selbst gerechtfertigt, das
zu den bedeutendsten dogmatischen Entwürfen des
ausgehenden 20.Jahrhunderts zählt. Abgesehen von einigen
formalen Verbesserungen wie der Beseitigung offenkundiger
Druckfehler etc. werden in der vorliegenden
Gesamtausgabe nur Korrekturen berücksichtigt, die der
Autor in seinem Handexemplar selbst vorgenommen oder
auf beigegebenen Zetteln notiert hat. Auch sie führen in
keinem Fall zu inhaltlichen Veränderungen. Die Authentizität
des Ursprungstextes bleibt ebenso gewahrt wie die
Paginierung der Erstausgabe. Dem Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht sei gedankt, dass die Neuauflage der Dogmatik
Pannenbergs trotz nicht unerheblicher technischer
Schwierigkeiten realisiert werden konnte. Dank gebührt
insbesondere Herrn Jörg Persch als dem verantwortlichen
Ressortleiter sowie Herrn Moritz Reissing, der die
redaktionellen Arbeiten besorgt hat. Zu danken ist ferner
der Hilke und Wolfhart Pannenberg-Stiftung für die
Bereitstellung eines Druckkostenzuschusses.

Im deutschen Original des Vorworts zur spanischen
Ausgabe des ersten Bandes seiner Systematischen
Theologie schreibt Wolfhart Pannenberg: „Manche
Rezensenten haben mich gefragt: warum muss ein
theologisches Buch so dick und schwierig sein? Für wen wird
so etwas geschrieben? Darauf antworte ich: das Buch ist
geschrieben für alle diejenigen, denen die Frage nach der
christlichen Lehre und ihrer Wahrheit ein ernstes Anliegen
ist. Ein solches Buch kann keine Unterhaltungslektüre sein.



Der christliche Glaube an Gott begegnet in unserer Zeit
ernsten Herausforderungen. Da hilft es wenig, die
traditionelle Sprache modischen Denkweisen anzupassen.
Man muss der Herausforderung standhalten und zeigen,
dass der christliche Glaube keineswegs intellektuell obsolet
ist. Damit muss die Theologie einem verbreiteten Vorurteil
unserer Zeit entgegentreten. Der Reichtum der christlichen
Lehre wird jeden, der ihre Geschichte studiert und die darin
entwikkelten Fragestellungen durchdenkt, auch heute noch
faszinieren. Es ist nichts Antiquarisches daran. Darum
verbindet dieses Buch historische und systematische
Betrachtung. In ihrem Kern ist der Inhalt der christlichen
Lehre den intellektuellen Moden unserer säkularistischen
Kultur weit überlegen. Es ist für die Kirche wichtig, dieses
Bewusstsein wieder zu gewinnen.“

München im Sommer 2014 Gunther Wenz
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Vorwort

Eine Gesamtdarstellung der christlichen Lehre kann unter
dem Titel „Systematische Theologie“ stehen, weil der Autor
den Begriff Dogmatik vermeiden möchte. Das ist hier nicht
der Fall. Vielmehr will der Titel buchstäblich genommen sein:
Der Stoff der Dogmatik wird in allen seinen Teilen als
Entfaltung des christlichen Gottesgedankens vorgetragen
werden. Die Exposition dazu gibt das erste Kapitel mit der
Erörterung des Theologiebegriffs.

Lange schwebte mir vor, daß eine solche Darstellung sich
ganz auf die sachlichen Zusammenhänge der dogmatischen
Themen konzentrieren sollte, abgelöst von der verwirrenden
Vielfalt der historischen Fragen, um desto deutlicher die
systematische Einheit der christlichen Lehre im ganzen
hervortreten zu lassen. Ich habe mich nur widerstrebend
davon überzeugt, daß eine solche Form der Darstellung
hinter der für die wissenschaftliche Untersuchung der
christlichen Lehre wünschenswerten und erreichbaren
Genauigkeit, Differenziertheit und Objektivität
Zurückbleiben muß. Die christliche Lehre ist nun einmal ein
durch und durch historisches Gebilde. Ihr Inhalt beruht auf
der geschichtlichen Offenbarung Gottes in der historischen
Gestalt Jesu Christi und auf den ebenfalls nur durch
historische Interpretation genau zu würdigenden Zeugnissen
der urchristlichen Missionsverkündigung von ihm. Aber auch
die Terminologie der christlichen Lehre, die seit der
apostolischen Zeit im Zuge der Bemühungen um
Formulierung der universalen Tragweite des göttlichen
Handelns in Person und Geschichte Jesu entwickelt worden
ist, läßt sich nicht abgelöst von ihrem Ort in der Geschichte
dieser Bemühungen begreifen. Das beginnt mit dem Begriff
der Theologie selbst und gilt für alle ihre Grundbegriffe.



Jeder von ihnen wird in seiner Funktion erst dann voll
verständlich, wenn der historische Ort seiner Einführung
bestimmt ist und die Veränderungen seines Gebrauchs und
seines Stellenwerts in der christlichen Lehre samt den dafür
maßgeblichen Gründen überschaubar sind. Die Verwendung
der dogmatischen Terminologie ohne solches kritisch
geschärfte Bewußtsein bleibt vergleichsweise vage und
naiv. Es bleibt zudem „dogmatisch“ im schlechten Sinne des
Wortes, nämlich uneingedenk der Problemlast, die mit der
überlieferten Sprache der christlichen Lehre immer schon
verbunden ist. Auf solche Weise versuchte systematische
Konstruktionen bleiben willkürlich und unverbindlich, weil
unkritisch, so sehr sich in ihnen stellenweise ein richtiges
Empfinden bekunden mag, über dessen Wahrheitsgehalt
dann aber auf einer anderen Ebene zu befinden ist. Ebenso
zielen die Einwendungen gegen christliche Lehren oft zu
kurz, weil die Komplexität ihres historischen Profils und das
damit verbundene Interpretationspotential dem Kritiker
nicht hinreichend deutlich vor Augen stehen. Die Reflexion
auf den historischen Ort der dogmatischen Begriffe, der mit
ihnen verbundenen Identifizierung der Sachthemen
christlicher Lehre und deren Gewichtung, ist unerläßlich für
die sachliche Urteilsbildung über ihre Tauglichkeit und ihre
Schranken als Ausdruck der universalen Relevanz der
Person und Geschichte Jesu Christi. Ständig müssen sich
daher bei der Untersuchung und Darstellung der christlichen
Lehre im Hinblick auf die mit ihr erhobenen
Wahrheitsansprüche historische und systematische
Reflexion verbinden und durchdringen. Eine rein
systematische Darstellung ihres Inhalts, die mehr bietet als
freihändige Systematisierung nach dem Geschmack des
Autors oder der jeweiligen Zeitmode, ist nur als
nachträgliche Zusammenfassung der Resultate von
Untersuchungen der angedeuteten Art vorstellbar. Sie
vermag auch dann gerade nicht, den Begründungsgang für



eine Neuformulierung der christlichen Lehre aus der ihr
eigenen Sachproblematik heraus zu entwickeln.

Diese Bemerkungen schicke ich als Rechtfertigung für den
Argumentationsstil der folgenden Kapitel und auch zur
Vorbereitung des Lesers voraus. Für die Entfaltung des
Argumentationsganges zentrale Sachverhalte erscheinen im
laufenden Text, auch wenn es sich um historische Details
handelt. Einzelausführungen oder Erläuterungen werden
dagegen im Kleindruck gehalten, um die Übersicht über den
Argumentationsgang zu erleichtern, wenn sie nicht sogar in
die Anmerkungen verwiesen werden. Die Erörterung
historischer Sachverhalte hat jedoch nie nur historisch-
antiquarischen Sinn. Ihre Auswahl ebenso wie die
Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Literatur ist
eingeschränkt auf das für die Entwicklung der
systematischen Argumentation als notwendig oder
zumindest als klärend Erachtete. Daher mußte auf
Vollständigkeit bei der berücksichtigten Literatur und sogar
auf eine ausgewogene Übersicht über die Literatur
verzichtet werden. Die historischen und sachlichen
Auseinandersetzungen dienen also der Entfaltung der
systematischen Argumentation. Das jeweilige
Argumentationsziel wird am Ende eines jeden Kapitels
vergleichsweise deutlicher hervortreten. Solche Resultate
werden jedoch verkannt, wenn man sie als Thesen für sich
nimmt, statt sie relativ zu ihrem
Begründungszusammenhang zu würdigen.

Daß eine bestimmte Auffassung des Verhältnisses der
Theologie zur Philosophie diese ganze Darstellung der
christlichen Lehre durchzieht, ist wohl unverkennbar, zumal
gleichzeitig im selben Verlag ein Büchlein des Autors mit
Vorträgen zur Metaphysik erscheint. Ich kann aber nur davor
warnen, der hier vorgetragenen Darstellung einen Anschluß
an dieses oder jenes philosophische System nachzusagen,
sei es auch mein eigenes. Vielmehr findet die Aufgabe einer
philosophischen Theologie nach meinem Urteil erst von der



geschichtlichen Offenbarung Gottes her ihren gedanklichen
Abschluß.

Im übrigen wird der aufmerksame Leser feststellen, daß
das methodische Vorgehen in den einzelnen Kapiteln je
nach Gegenstand variiert. So setzt das zweite Kapitel mit
einer Erörterung moderner Untersuchungen zum Gebrauch
des Wortes „Gott“ ein, das dritte dagegen mit einem
Rückblick auf die Geschichte des Religionsbegriffs, das
vierte mit eingehenden biblischexegetischen Darlegungen.
Solche Unterschiede ergeben sich so offensichtlich aus den
Besonderheiten des jeweiligen Gegenstandes, daß sie keiner
umständlichen methodischen Erörterungen bedurften. Bei
den Übergängen zwischen den Kapiteln, besonders am Ende
des ersten und zu Beginn und Ende des vierten Kapitels,
wird der Leser jedoch immer wieder auf methodische
Erwägungen zum Gang der Darstellung stoßen.
Methodenreflexion bedarf der Begründung aus dem
Umgang mit der Sache selbst und ihrer Darstellung. Sie
sollte nicht abstrakt vorangestellt werden, besonders nicht
in einer Situation, in der so wenig allgemeines
Einverständnis über die Sache der Theologie und daher
auch über die ihr angemessene Methode besteht.

Wer mit meinem Buch zur Wissenschaftstheorie der
Theologie vertraut ist, mag von mir eine Darstellung der
christlichen Lehre erwarten, die diese stärker in
Auseinandersetzung mit andern religiösen Positionen
behandelt als das hier der Fall ist. Dazu ist zu bemerken,
daß eine Einordnung des Christentums in die Welt der
Religionen und ihrer widerstreitenden Wahrheitsansprüche
grundsätzlich damit gegeben ist, wie die Behandlung des
Offenbarungsthemas im vierten Kapitel an die
vorangehenden Ausführungen zur Religionsthematik
anschließt. Die Kontinuität der Argumentation wird an dieser
Stelle nicht durch eine dogmatische Setzung abgebrochen.
Die folgenden Kapitel allerdings konzentrieren sich auf die
Formulierung des Selbstverständnisses der christlichen



Lehre und ihrer Wahrheitsansprüche als Auslegung der
biblischen Offenbarung. Eine solche Klärung ist für alle
Gegenüberstellung zu den Behauptungen anderer
Religionen immer schon vorausgesetzt. Vor allem aber
erfordert das Thema einer Theologie an dieser Stelle die am
Ende des vierten Kapitels erörterte Wendung des
methodischen Vorgehens. Dabei könnte in die
Selbstexplikation der Inhalte der christlichen Offenbarung
sicherlich in stärkerem Maße ein expliziter
Religionsvergleich Eingang finden, als das in der
vorliegenden Darstellung geschieht. Die Durchführung
systematischer Vergleiche zwischen den konkurrierenden
Auffassungen der Weltreligionen wird vermutlich zu den
Aufgaben gehören, die die systematische Theologie in
Zukunft stärker beschäftigen werden. Vielleicht darf man
dazu auch besonders gewichtige Beiträge der christlichen
Theologie aus den Kirchen der Dritten Welt erwarten.

Es ist offensichtlich, daß der vorliegenden Darstellung der
christlichen Lehre die kritische Aneignung vornehmlich der
europäischen Geschichte des christlichen Denkens zugrunde
liegt. Diese geht aber nicht nur die Europäer an. Sie gehört
zum geistigen Erbe aller Christen, zumal die Ursprünge der
meisten außereuropäischen Kirchen heute letztlich in der
Geschichte des europäischen Christentums liegen. Ebenso
wenig wie die geographische verleugnet die vorliegende
Darstellung ihre konfessionelle Herkunft. Dennoch geht es in
ihr nicht um eine konfessionell lutherische Theologie und
auch nicht um eine europäische (i.U. zu einer beispielsweise
lateinamerikanischen) Theologie, sondern um die Wahrheit
der christlichen Lehre und des christlichen Bekenntnisses
schlechthin. Möge sie der Einheit aller Christen im Glauben
an ihren einen Herrn dienen.

Für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Herstellung des
Manuskripts habe ich meiner Sekretärin, Frau Gaby Berger,
zu danken, für intensive Mitarbeit bei den Korrekturen und
für die Erstellung der Register meinen Assistenten Christine



Axt und Walter Dietz, für die mühevolle Überprüfung
sämtlicher Zitate daneben ganz besonders Herrn Markward
Herzog, ferner auch Fräulein Friederike Nüssel und Herrn
Olaf Reinmuth. Schließlich danke ich auch hier wieder
meiner Frau für ihre geduldige Begleitung des Werdegangs
dieses Buches durch mit mancherlei Entsagung verbundene
Jahre der Vorarbeiten und der Niederschrift hindurch.

München im Februar 1988 Wolfhart Pannenberg



1. KAPITEL

Die Wahrheit der christlichen Lehre als
Thema der systematischen Theologie

1. Theologie

Das Wort „Theologie“ ist vieldeutig. Der heutige
Sprachgebrauch versteht darunter eine akademische
Disziplin, jedenfalls eine menschliche Erkenntnisbemühung.
In seinem platonischen Ursprung hingegen bezeichnet das
Wort den von der Gottheit kündenden Logos in Rede und
Gesang der Dichter (Staat 379 a 5f.), nicht etwa deren
reflektierende Untersuchung durch den Philosophen. Schon
Aristoteles aber nannte eine der drei Disziplinen der
theoretischen Philosophie „theologisch“ (Met 1026 a 19 und
1064 b 3), nämlich die später sog. „Metaphysik“, weil sie
das Göttliche als das alles andere umfassende und
begründende Prinzip alles Seienden zum Gegenstand habe.
Die Stoiker haben sodann eine der Natur der Gottheit
gemäße „Theologie“ der Philosophen von der mythischen
Theologie der Dichter und der politischen Theologie der
staatlichen Kulte unterschieden: Hier ist Theologie nicht
mehr nur Gegenstand der philosophischen Untersuchung,
sondern diese selbst.

Entsprechend vieldeutig ist der im 2.Jahrhundert auf
kommende christliche Sprachgebrauch, der sich an den
philosophischen anlehnte. Wenn Klemens von Alexandrien
der Mythologie des Dionysos die „Theologie des
unvergänglichen Logos“ entgegensetzt (Strom I,13,57,6),
dann ist damit nicht nur eine Lehre über den Logos gemeint,
sondern die Gottesverkündigung des Logos selbst (vgl.
12,55,1). Der Theologe ist der von Gott inspirierte



Verkündiger der göttlichen Wahrheit, und Theologie ist diese
Verkündigung: Das blieb auch im späteren christlichen
Sprachgebrauch noch lebendig. In diesem Sinne konnten die
biblischen Schriftsteller insgesamt als „Theologen“
bezeichnet werden, insbesondere aber die
alttestamentlichen Propheten und der Evangelist Johannes
als „Theologe“ der Gottheit Jesu, später dann Kirchenlehrer
wie Gregor von Nazianz mit seinen 380 gehaltenen Reden
über die Trinität und noch später Symeon, der „Neue
Theologe“. Zwar heißt schon bei Klemens auch das
philosophische Wissen vom Göttlichen „theologisch“ (Strom
I,28,176), aber dabei ist solches Wissen als geistige Schau
zu verstehen, die nach Platon zu den Mysterien zu rechnen
ist. Theologie ist auch hier nicht nur und nicht zuerst als ein
Produkt menschlicher Tätigkeit aufgefaßt, sondern
bezeichnet die dem göttlichen Logos eigene und durch ihn
eröffnete Kunde von Gott. Dem Menschen wird sie nur als
von Gott selber gewährte Schau der göttlichen Wahrheit
zugänglich, also durch offenbarende Inspiration. Das
schließt nicht aus, daß sie wie bei Platon mit der Kunst der
„wahren Dialektik“ verbunden ist (176f.), die durch die Kraft
der Unterscheidung zur wahren Weisheit hinführt und „eine
Wissenschaft“ ist (176). Doch zum Verständnis solcher
Aussagen muß die platonische Lehre vom Ursprung alles
Wissens aus einer Erleuchtung mitbedacht werden, die
durch Dialektik nur vorbereitet werden kann.

Es ist sehr bemerkenswert, daß das Bewußtsein von der
konstitutiven Bezogenheit der Theologie auf Offenbarung in
den Diskussionen der lateinischen Hochscholastik über den
Wissenschaftscharakter der Theologie auch bei den mehr
aristotelisch geprägten Theologen erhalten geblieben ist,
unabhängig von sonstigen Gegensätzen zwischen
augustinisch-platonischen und aristotelischen Auffassungen.
Die Begründung der Theologie auf göttliche Offenbarung ist
nicht eine dem Wesen von Theologie äußerliche
Bestimmung, wie die spätere Gegenüberstellung von



natürlicher Theologie und Offenbarungstheologie vermuten
lassen könnte. Vielmehr gehört die Ermöglichung von
Gotteserkenntnis durch Gott selbst, durch Offenbarung also,
schon zu den Grundbedingungen des Theologiebegriffs als
solchen1. Anders kann die Möglichkeit von Gotteserkenntnis
gar nicht konsistent gedacht werden, nicht ohne
Widerspruch nämlich zum Gottesgedanken selbst. Damit ist
noch nicht darüber entschieden, auf welche Weise
Geschöpfe zur Gotteserkenntnis gelangen können, also auch
nicht behauptet, daß nur der glaubende Christ an
theologischer Erkenntnis teilhaben könne. Schon bei
Klemens von Alexandrien wird von einer – wenngleich
bruchstückhaften und entstellten – Teilhabe auch der Heiden
an der wahren Theologie des göttlichen Logos gesprochen.
In jedem Falle aber ist außerhalb wie innerhalb der
christlichen Kirche, auch bei der sog. natürlichen
Gotteserkenntnis, keine Gotteserkenntnis und keine
Theologie denkbar, die nicht von Gott selbst ausginge und
sich nicht dem Wirken seines Geistes zu verdanken hätte.

Noch der altprotestantischen Dogmatik ist dieser
Sachverhalt in seiner Tragweite für den Theologiebegriff
bewußt gewesen. Johann Gerhard, der den Theologiebegriff
in der altlutherischen orthodoxen Dogmatik wenn nicht
eingeführt, so doch heimisch gemacht und geklärt hat,
übernahm dabei die bereits 1594 von dem reformierten
Theologen Franz Junius erneuerte These der
mittelalterlichen Scholastik, daß menschliche Theologie nur
als Abbild und Nachvollzug der göttlichen theologia
archetypa möglich sei2.

In den Ausführungen der späteren lutherischen Dogmatik über den
Theologiebegriff wurde dieser Gesichtspunkt beibehalten. Er steht allerdings in
einer Spannung zu der ebenfalls bereits von Gerhard vertretenen Auffassung,
Gegenstand der Theologie sei der zur ewigen Seligkeit zu führende Mensch3.
Wo die Bestimmung der Theologie als „praktischer Wissenschaft“4 enger als
das bei Gerhard selbst der Fall war, auf die Seligkeit des Menschen als Zweck
begrenzt wurde, da mußte sich eine anthropozentrische Tendenz im
Theologiebegriff einstellen, die zu der in ihm angelegten Konzentration auf die



Gotteserkenntnis in Widerspruch geraten konnte. Die altlutherische Theologie
hat bei ihrer Konzentration auf den zur ewigen Seligkeit zu führenden
Menschen das berechtigte Bewußtsein gehabt, daß sie damit der göttlichen
Heilsoffenbarung und also dem Heilswillen Gottes selber entsprach. Aber diese
Voraussetzung durfte bei der Bestimmung des Theologiebegriffs nicht auf
einen untergeordneten Rang verwiesen werden, wie es im Rahmen der von B.
Keckermann begründeten „analytischen Methode“ der Theologie als
praktischer Wissenschaft geschah, die die auf die Seligkeit des Menschen
zielende Praxis unter den Gesichtspunkten ihres göttlichen Ursprungs, des
Seligkeitsziels selber und der zu ihr hinführenden Mittel beschrieb und die
Themen der christlichen Lehre entsprechend aufteilte. Hier ist die auf die
Seligkeit zielende Praxis des Menschen und nicht mehr der Gottesgedanke
oder die Offenbarung Gottes der die Einheit der Theologie begründende
Gesichtspunkt. Allerdings setzt die nach analytischer Methode als praktische
Wissenschaft dargestellte Theologie bei Kekkermann noch eine theoretische
„Theosophie“ voraus. Bei den später nach dieser Methode verfahrenden
Theologen der lutherischen Lehrorthodoxie entspricht dem eine natürliche
Theologie, die vorweg über Dasein und Eigenschaften Gottes belehrt. Das
bedeutet aber, daß die soteriologisch verengte Durchführung der
„analytischen Methode“ die Theologie nicht nur anthropozentrisch um das Heil
des Menschen statt um die Gotteserkenntnis als ihren zentralen Gegenstand
kreisen läßt5, die Theologie vielmehr außerdem in Abhängigkeit von einer
anderweitigen Form von Gotteserkenntnis gerät. Die Theologie entlastet sich
hier von den „spekulativen“ Themen der Gotteslehre und Kosmologie nur um
den Preis der Abhängigkeit von einer anderweitigen Vergewisserung für die
vorauszusetzende Überzeugung vom Dasein Gottes als Urheber der
Zweckbestimmung des Menschen zur Glückseligkeit und der dahin führenden
Heilsoffenbarung. Mit der Auffassung der Theologie als einer „praktischen
Wissenschaft“ ist eine solche Fehlentwicklung allerdings nicht notwendig
verbunden. Faßt man den praktischen Charakter des theologischen Wissens
so, wie Duns Scotus das getan hatte, der daran festhielt, daß Gott der
Gegenstand der Theologie sei und alle menschliche Theologie sich dem
Wissen Gottes von sich selber verdanke, dann dient die These vom
praktischen Charakter der Theologie dazu, die Einheit von Wissen und Liebe
Gottes zum Ausdruck zu bringen6 als Begründung für die Hinordnung allen
Wissens und Glaubens auf die Liebe auch im menschlichen Verhalten. Man
sollte vermuten, daß der Gedanke des göttlichen Wissens als eines
praktischen, auf Liebe hingeordneten, auch der Aufhellung des
Zusammenhangs von Gotteslehre und geschichtlichem Heilshandeln Gottes
dienen könnte. Doch vermochte Duns Scotus seinen Gedanken nicht in dieser
Richtung zu entwickeln, weil er einräumen mußte, daß gerade Gottes Wissen
von den Geschöpfen kein praktisches, sondern nur ein theoretisches sein
könne7. Insofern blieb die Leistung der These vom praktischen Charakter der
Theologie für die Gotteslehre beschränkt. Außerdem stellt sich auch die Frage,
ob die Anwendung der scharfen aristotelischen Unterscheidungen zwischen
theoretischem und praktischem Wissen auf die Gotteslehre berechtigt ist,
zumal für das ewige Leben Gottes in sich selber, oder ob nicht derartige



Unterschiede nur unter den Bedingungen der Endlichkeit geschöpflichen
Daseins statthaben können8. Sollte aber das Wissen Gottes von sich selber
nicht als ein praktisches gedacht werden können, dann wäre es unter den
Voraussetzungen des großen Franziskanerlehrers auch schwierig, die
christliche Theologie so zu beschreiben, da sie doch als Teilhabe am Wissen
Gottes von sich selber gedacht werden soll.

Daß die Angewiesenheit von Gotteserkenntnis auf göttliche
Offenbarung konstitutiv ist für den Begriff der Theologie,
kommt am klarsten zum Ausdruck und ist in höchstem Maße
plausibel, wenn Gott als der eigentliche und umfassende
Gegenstand der Theologie aufgefaßt wird, wie es seit Albert
dem Großen und Thomas von Aquin geschehen ist. Hätte
die Theologie einen anderen Gegenstand, dann bliebe es
diesem Gegenstand äußerlich, daß seine Erkenntnis nur
durch göttliche Offenbarung möglich sein soll. Ist aber Gott
selbst ihr Gegenstand, dann ist es aus der Majestät dieses
Gegenstandes evident, daß er nur erkennbar sein kann,
wenn er sich von sich aus zu erkennen gibt.

Die Sache hätte keine weiteren Schwierigkeiten, wenn
lediglich Aussagen über Gott Inhalt der christlichen Lehre
wären. Tatsächlich aber umfaßt die christliche Lehre auch
Aussagen über den Menschen und die Welt der Schöpfung,
über Jesus Christus, Kirche und Sakramente. Die
altkirchliche Theologie hatte diese Themen
zusammenfassend der „Ökonomie“, der von Gott gelenkten
Heilsgeschichte, zugeordnet. Sie stehen zwar in einer
Beziehung zu Gott und seinem Wirken in der Welt, sind aber
unterschieden von den Aussagen über Gott selbst, denen im
Unterschied zur Heilsökonomie die Bezeichnung „Theologie“
Vorbehalten wurde. Die Ausweitung dieser Bezeichnung auf
das Ganze der christlichen Lehre begegnet zwar
gelegentlich schon bei griechischen Vätern der Alten Kirche,
setzte sich aber erst in der lateinischen Scholastik durch,
und zwar in engem Zusammenhang mit der Entstehung der
Universität und der Theologie als Universitätsdisziplin im
12.Jahrhundert9. Wurde nun das Ganze der christlichen



Lehre als Gegenstand der Theologie in diesem weiteren
Sinne des Wortes aufgefaßt, dann mußten sich Bedenken
dagegen erheben, nach wie vor Gott als den
ausschließlichen und umfassenden Gegenstand der
Theologie zu bezeichnen. Auch Albert und Thomas mußten
zugeben, daß zur christlichen Lehre vieles gehört, was als
geschöpfliche Wirklichkeit von Gott verschieden ist. Aber
Thomas machte geltend, daß von Gott verschiedene
Gegebenheiten in der Theologie nur insofern thematisch
werden, wie sie eine Beziehung zu Gott haben. Nur unter
dem Gesichtspunkt solcher Beziehung zu Gott (sub ratione
Dei) werden sie in der Theologie erörtert (S. theol. I, 1 a 7).
Insofern ist Gott der einheitgebende Bezugspunkt aller
Gegenstände und Themen, die in der Theologie behandelt
werden, und in diesem Sinne dann doch der Gegenstand der
Theologie schlechthin.

In der Folgezeit ist diese Auffassung nicht nur in der Dominikanerschule,
sondern auch bei Heinrich von Gent und seit Duns Scotus auch von der
Franziskanertheologie übernommen worden, so daß die gesamte
Hochscholastik in diesem Ergebnis konvergierte. In der Tat kann nur Gott der
einheitgebende Grund sein, in welchem alle andern Themen und Gegenstände
der Theologie Zusammenhängen. Dennoch bleibt die von Thomas
vorgetragene Argumentation mit Schwierigkeiten belastet. Dazu gehört die
Unbegreiflichkeit Gottes in seinem ewigen Wesen. Mit diesem Einwand, der
noch für die Vorbehalte der altlutherischen Dogmatiker gegenüber der
Auffassung der Theologie als Wissenschaft von Gott maßgeblich war, hat sich
schon Thomas selbst auseinandergesetzt. Seine Antwort verwies darauf, daß
wir Gott zwar nicht unmittelbar in seiner Wesenheit, wohl aber als Ursprung
und Zweck seiner geschöpflichen Wirkungen kennen (S. theol. I,2 a 2 vgl. 1 a 7
ad 1). Dazu dürfte Thomas auch die Gegebenheiten der Heilsgeschichte
gerechnet haben. Heute würde man dem Einwand weniger auf dem Boden des
Kausalmodells als vielmehr offenbarungstheologisch begegnen: Gott hat sein
unbegreifliches Wesen durch seine geschichtliche Offenbarung zu erkennen
gegeben. Doch auch hier erhebt sich ebenso wie bei der Antwort von Thomas
von Aquin die Frage, wie die geschöpflichen Gegebenheiten, durch die
Gotteserkenntnis vermittelt wird, sich zur Gottheit Gottes selber verhalten. Die
Schwierigkeit besteht darin, daß zwar alles von Gott Verschiedene seiner
geschöpflichen Natur nach auf Gott den Schöpfer als Ursprung und Ziel seines
Seins bezogen ist, nicht aber Gott in gleicher Weise auf die geschöpflichen
Dinge. Wenn Gott auch ohne die Geschöpfe der ist, der er von Ewigkeit zu
Ewigkeit ist, wie kann dann ein Wissen von geschöpflichen Dingen zur



Erkenntnis Gottes selber verhelfen? Dazu müßte nicht nur das Sein der
geschöpflichen Dinge mit Gott, sondern auch Gottes Sein mit dem der
Geschöpfe verbunden sein. Das ist nach christlicher Lehre der Fall im
Geschehen der Inkarnation, und die christologische Konzentration der
heutigen Theologie legt es nahe, von daher eine Antwort auf die gestellte
Frage zu suchen. Die mittelalterliche Theologie suchte der Schwierigkeit,
soweit sie überhaupt bemerkt wurde, auf direktere Weise zu begegnen,
nämlich mit den Mitteln der allgemeinen Gotteslehre. So erörterte Duns Scotus
die Frage, wie von Gott selbst verschiedene Gegenstände zum Begriff der
Theologie als Wissenschaft von Gott gehören können, im Rahmen seiner
Interpretation des Wissens Gottes von ihm selber, an dem unsere Theologie
teilhat. Er machte geltend, daß in Gottes Wissen von ihm selber alle andern
Dinge (ihrer Möglichkeit nach und als Gegenstände des göttlichen Willens)
mitgesetzt sind10. Diese Auskunft bleibt jedoch unbefriedigend, weil die
geschöpflichen Dinge im Wissen Gottes – so wie Duns Scotus es dargelegt hat
– noch nicht als zur Gottheit Gottes gehörig mitgesetzt sind. Erst damit könnte
ihre Zugehörigkeit zur Theologie als Wissenschaft von Gott einleuchten. So ist
der Rekurs auf die Inkarnation unerläßlich. Erst unter dem Gesichtspunkt des
auf die Gemeinschaft der Geschöpfe mit ihm zielenden Heilshandelns Gottes
läßt sich die Zugehörigkeit der Geschöpfe zur Gottheit Gottes (unbeschadet
ihrer Unterschiedenheit von ihm) behaupten, insofern auch ihre Zugehörigkeit
zur Theologie als Wissenschaft von Gott. Erst dadurch wird die Möglichkeit
eines einheitlichen Begriffs der Theologie als Wissenschaft von Gott
ausgewiesen. Die Entscheidung darüber wird von der Erörterung des
Verhältnisses zwischen dem ewigen trinitarischen Leben Gottes in sich selber
und seiner Gegenwart in der Heilsgeschichte, der sog. ökonomischen Trinität,
abhängen.

Die Vielschichtigkeit des Theologiebegriffs als
zusammenfassender Bezeichnung der auf die christliche
Lehre bezogenen Erkenntnisbemühungen ist in der
nachmittelalterlichen Entwicklung der Theologie noch weiter
gewachsen durch die Verselbständigung der
unterschiedlichen theologischen Disziplinen. Damit haben
auch die Schwierigkeiten für die Auffassung der Theologie
als Wissenschaft von Gott noch weiter zugenommen. Die
Themenfelder der historischen und exegetischen Theologie
stehen zwar durchaus in Beziehungen zur geschichtlichen
Offenbarung Gottes, wie sie die christliche
Lehrüberlieferung und Verkündigung behaupten. Aber die
Wirklichkeit Gottes als solche wird in diesen Disziplinen
nicht ausdrücklich thematisch. Das gilt in ähnlicher Weise



auch für die theologische Ethik, zumal dann, wenn sie nicht
als Lehre vom Gebot Gottes entwickelt wird. Schleiermacher
hat daher einen neuen Zugang für die Beschreibung der
Einheit der Theologie in der Verschiedenartigkeit ihrer
Disziplinen gesucht, und er fand ihn in der Aufgabe der
„Kirchenleitung“, für die die verschiedenen Disziplinen der
Theologie ausbilden und zu der jede ihren Beitrag leistet11.
Dabei gelang es Schleiermacher, nicht zuletzt auch die
Zugehörigkeit der praktischen Theologie zum Kreis der
theologischen Disziplinen aus dem Theologiebegriff zu
begründen. Dennoch erweist sich die praktische
Zweckbestimmung des theologischen Studiums in
Schleiermachers eigenen Darlegungen bereits als nicht
ausreichend zur Bestimmung des Theologiebegriffs. Die
Einheit des Theologiestudiums und damit auch der
theologischen Disziplinen hat ihre tiefere Grundlage bei ihm
selber in einer anderen Thematik, nämlich in der Einheit der
christlichen Religion. Doch erst die Überzeugung von der
göttlichen Wahrheit der christlichen Religion kann den
Fortbestand christlicher Kirchen und damit auch die
Ausbildung für eine kirchenleitende Tätigkeit begründen und
rechtfertigen12. Die christliche Theologie ist nicht nur eine
kulturwissenschaftliche Disziplin. Damit kehrt die Frage
wieder, ob die Theologie mit Recht von Gott redet und mit
welchem Recht sie das tut.

Im Begriff der Theologie wird die Wahrheit theologischen
Redens als eines durch Gott selbst autorisierten Redens von
Gott immer schon vorausgesetzt. Ein nur vom Menschen
her, aus menschlichen Bedürfnissen und Interessen und als
Ausdruck menschlicher Vorstellungen von einer göttlichen
Wirklichkeit begründetes Reden von Gott wäre nicht
Theologie, sondern nur Produkt menschlicher
Einbildungskraft. Daß menschliches Reden von Gott sich
darin nicht erschöpft, daß es als wahrhaft „theologisches“
Reden vielmehr Ausdruck göttlicher Wirklichkeit sein kann,



das ist alles andere als selbstverständlich. Die tiefe
Zweideutigkeit theologischen Redens besteht gerade darin,
daß es sich dabei sehr wohl um bloß menschliche Rede
handeln könnte, die dann nicht mehr wahrhaft „theologisch“
wäre. Darauf richtet sich die Skepsis, mit der schon Platon
den theologischen Reden begegnete. Reden nämlich „gibt
es doch zweierlei, wahre nämlich und falsche“ (Staat 376
eil). Von den „theologischen“ Reden der Dichter aber
schienen ihm die meisten (377 d 4ff.) unwahr zu sein.

Unter den Disziplinen der christlichen Theologie, wie sie
gegenwärtig akademisch betrieben wird, haben nicht alle
die Wahrheit des christlichen Redens von Gott zum Thema.
In Lehre und Forschung der historischen Disziplinen wird
diese Frage nicht gestellt. Ähnliches gilt für die exegetischen
Disziplinen, soweit sie mit dem Instrumentarium der
historisch-kritischen Methode arbeiten. Bis in die Anfänge
der Neuzeit hatte gerade die Schriftauslegung, die
akademische ebenso wie die kirchliche, die Aufgabe, den
verbindlichen Inhalt christlicher Lehre als Offenbarung
Gottes zu erheben. Bei den Sentenzen der Kirchenväter und
ihrer Auslegung ging es nur um die Zusammenfassung und
zusammenfassende Darstellung des Lehrgehalts der Schrift.
In besonderer Entschiedenheit gilt das für die
reformatorische Theologie. Die altprotestantische Dogmatik
verstand sich als zusammenfassende Darstellung des
Lehrgehalts der Schrift, für dessen Feststellung die
Schriftauslegung zuständig war. Für die historisch-kritische
Schriftauslegung der Neuzeit jedoch sind die biblischen
Schriften grundsätzlich Dokumente eines vergangenen
Zeitalters. Die gegenwärtige Relevanz ihres Inhalts ist daher
im Rahmen der historischen Schriftauslegung prinzipiell
nicht mehr entscheidbar. Damit hat sich das Gewicht der
Frage nach der Wahrheit des Redens von Gott ganz auf die
Dogmatik verlagert. Ansatzpunkte dazu gibt es freilich, wie
sich zeigen wird, schon in der vorneuzeitlichen Entwicklung
der Theologie. Aber das Ergebnis gehört doch erst der



neuzeitlichen Problemlage der Theologie an, und es wird der
Dogmatik bis heute schwer genug, sich mit diesem Ergebnis
abzufinden und die ihr damit zugefallene Last auf sich zu
nehmen. Sie muß diese Last tragen nicht nur, um ihrer
besonderen Aufgabe gerecht zu werden, sondern zugleich
auch als Dienst für die Theologie insgesamt. Bei der Arbeit
der Dogmatik geht es um den spezifisch theologischen
Charakter auch der übrigen theologischen Disziplinen. Diese
sind „theologisch“ genau in dem Maße, in welchem sie
teilhaben an der dogmatischen Aufgabe der Theologie.

Wie aber kann die Dogmatik für die Wahrheit christlichen
Redens von Gott eintreten? Kann sie das überhaupt? Und
wenn sie es faktisch tut: mit welchem Recht geschieht das,
und wie geschieht das? Um Klarheit darüber zu erlangen,
muß man sich dem Begriff der Dogmatik und ihrem
Verhältnis zum Dogma zuwenden, wie es sich in der
Geschichte dieser Disziplinen entwickelt hat.

2. Die Wahrheit des Dogmas

Dogmatik gilt allgemein als „Wissenschaft“ vom Dogma13
oder von der christlichen Lehre. Aber in welchem Sinne hat
es die christliche Lehre mit Dogmen oder mit dem Dogma
schlechthin zu tun?

Das griechische Wort „Dogma“14 kann sowohl die
subjektive „Meinung“ im Unterschied zu gesichertem
Wissen als auch die rechtsverbindlich geäußerte Meinung,
den „Beschluß“, bedeuten. In der letzteren Bedeutung
begegnet das Wort auch in den neutestamentlichen
Schriften. So bezieht es sich Lk 2,1, Acta 17,7 auf kaiserliche
Edikte, Acta 16,4 bezeichnet es die Beschlüsse des sog.
Apostelkonzils. Als „Beschluß“ oder „verbindliche Meinung“
ist auch die Übertragung des Wortes Dogma auf die
christliche Lehrüberlieferung bei Ignatios von Antiochien



aufzufassen, wenn er von den „Dogmen“ des Herrn und der
Apostel spricht (Magn 13,1). Dabei ist inhaltlich an ethische
„Weisungen“ zu denken. Das ist auch noch bei einem so
„intellektualistisch“ orientierten Apologeten wie
Athenagoras, dem Begründer der alexandrinischen
Katechetenschule, der Fall (leg. II,1). Dennoch rückt seit der
Apologetik des 2.Jahrhunderts das Verständnis des Wortes
Dogma im Sinne von „Meinung“ in den Vordergrund, und
zwar im spezifischen Sinne der „Schulmeinung“,
entsprechend den „Dogmen“ der verschiedenen
Philosophenschulen. Zur Bezeichnung der für die
Philosophenschulen charakteristischen Lehren war das Wort
seit der Stoa gebräuchlich. Dementsprechend hat etwa
Tatian das Christentum als die Schule der einzig wahren
Philosophie aufgefaßt und seine Lehren als Dogmen
bezeichnet. Obwohl dabei im 2.Jahrhundert der Gedanke an
die sittlichen Gebote Jesu im Vordergrund stand, wurde der
Begriff in der Folgezeit bald auf die Glaubenslehren im
Unterschied zu den „Sitten“ der Christen bezogen (so schon
Origenes).

Steht der christliche Begriff des Dogmas in Analogie zu
den Lehren der Philosophenschulen, so wurde er
andererseits doch der Vielfalt einander widerstreitender
philosophischer Schullehren entgegengesetzt als „nicht von
Menschen herrührend, sondern von Gott gesprochen und
gelehrt“ (Athenagoras leg. II,1). Sachlich ähnlich heißt es im
Diognetbrief, der christliche Glaube beruhe nicht auf
menschlicher Lehrmeinung (5,3). Die christlichen Lehren hat
Origenes daher als dogmata theou bezeichnen können (in
Mt XII,23).

Damit ist der Wahrheitsanspruch der christlichen Lehre
formuliert, zugleich aber die Entscheidung über diesen
Anspruch schon vorweggenommen. Wenn die Dogmen der
Christen wahr sind, dann freilich handelt es sich bei ihnen
nicht länger nur um menschliche Schulmeinungen, sondern
um Gottes Offenbarung. Aber formuliert und verkündet



werden diese Dogmen doch von Menschen, von der Kirche
und ihren Amtsträgern. Daher kann und muß sich die Frage
erheben, ob sie mehr sind als menschliche Meinungen, nicht
nur menschliche Erfindung und Tradition, sondern Ausdruck
göttlicher Offenbarung. Damit kehrt in Bezug auf den Begriff
des Dogmas die Frage wieder, die sich in allgemeiner Form
mit dem Theologiebegriff verband und die Platon an die
theologia, die Gottesverkündigung der Dichter, gerichtet
hatte.

Zunächst einmal stellen sich die christlichen Dogmen für
den Außenstehenden als Lehren der Kirche dar, die für die
Gemeinschaft der Christen in ähnlicher Weise verbindlich
sind wie es die Schuldogmen für die Mitglieder antiker
Philosophenschulen waren. Diese Betrachtungsweise konnte
auch von den Christen selbst übernommen werden, und
man könnte darin einen Ausdruck intellektueller Demut
sehen, die die eigenen Lehren nicht sogleich der Wahrheit
Gottes selber gleichsetzt. Doch der seit Euseb von Caesarea
eingebürgerte Sprachgebrauch, der von „kirchlichen“
Dogmen spricht (hist, eccl. 5,23.2, vgl. 6,43,2), verzichtet
nicht etwa auf den von Origenes und anderen frühen
Kirchenschriftstellern erhobenen Anspruch auf göttliche
Wahrheit dieser Dogmen, sondern benennt sie nur nach
dem menschlichen Träger dieses Anspruchs, der
Gemeinschaft der Christen. Der Wahrheitsanspruch wird
damit nicht aufgegeben, aber offengehalten, jedenfalls
solange, wie die Kirche nur als Träger und nicht zugleich
auch als Garant dieses Anspruchs auftritt. Zunächst ist bei
Euseb ersteres der Fall, wenn er bei den Dogmen inhaltlich
an Konzilsbeschlüsse, aber auch an andere gemeinsame
Glaubenslehren wie die von der Auferstehung der Toten
denkt (hist. eccl. 3,26,4). Einen verhängnisvollen Schritt
darüber hinaus tat die kirchenrechtlich (und reichsrechtlich)
verbindliche Festlegung der Dogmen, die deren Wahrheit
weniger voraussetzte als vielmehr fixierte. Durch solche
Festlegung wird der Rezeptionsprozeß kirchenamtlicher



Lehrverkündigung abgeschlossen und stillgestellt. Die
Tendenz dazu bahnte sich schon im vierten Jahrhundert an
und fand einen Höhepunkt 545 in der während der langen
Streitigkeiten um die Geltung des Konzils von Chalkedon
(451) formulierten Erklärung Kaiser Justinians, daß den
dogmata der ersten vier Konzilien die gleiche Autorität
zukomme wie den Heiligen Schriften15. Auch wer das
theologische Urteil des Kaisers über die Orthodoxie der
ersten vier Konzilien teilt, abgesehen von der Einebnung des
Rangunterschiedes dieser Texte zur Heiligen Schrift, aber
auch der Rangunterschiede zwischen den Konzilien des
fünften und denen des vierten Jahrhunderts, wird den
Versuch, die Wahrheitsfrage durch rechtliche Festlegung zu
entscheiden, als Verirrung beurteilen müssen. Die
Grundlage für diesen Versuch, die Zustimmung zur Wahrheit
kirchlicher Lehre durch rechtliche Festlegung und durch die
Mittel staatlicher Gewalt erzwingen zu können, liegt
allerdings schon in der Annahme, man könne die
eschatologische Wahrheit der Offenbarung Gottes in Jesus
Christus auf eine ebenso endgültige, definitive Formel
bringen. Die Verbindung von Dogmatismus der Lehre mit
rechtlicher Festlegung und staatlichem Zwang hat in der
Geschichte des Christentums, gerade auch in der westlichen
Christenheit, noch lange eine verhängnisvolle Rolle gespielt,
bis in die Neuzeit hinein. Sie hat den Begriff des Dogmas in
Verruf gebracht. Aber Dogma und Glaubenszwang sind nicht
dasselbe. Der Glaubenszwang ist nur ein Mittel zur
Entscheidung des Streites um die Wahrheit von Dogmen
gewesen, und zwar – wie sich herausgestellt hat – ein nicht
nur verwerfliches, sondern auch für seinen Zweck
ungeeignetes Mittel.

Der Glaubenszwang ist der Versuch, den Konsens über die
Wahrheit des Dogmas zu erzwingen und damit diese
Wahrheit selber zu etablieren. Konsens kann nämlich als ein
Kennzeichen der Wahrheit gelten, weil sich in der



Übereinstimmung der Urteilsbildung die Allgemeinheit der
Wahrheit ausdrückt. Solche Übereinstimmung der Wahrheit
soll durch den Glaubenszwang gewaltsam hergestellt
werden. Nur ein unabhängig von jedem Zwang gebildeter
Konsens kann aber als Kriterium der Wahrheit geltend
gemacht werden. So geschah es in der berühmten Formel
von Vinzenz von Lerin in seinem Commonitorium pro
catholicae fidei antiquitate et universitate aus dem Jahr 434:
Zur Feststellung dessen, was katholische Lehre, also Dogma
der ganzen Kirche sei, müsse man das festhalten, was
überall, immer und von allen geglaubt worden ist
(curandum est, ut id teneamus quod ubique, quod Semper,
quod ab omnibus creditum est, Kap. 2,5). Dabei war sich
Vinzenz bereits darüber im Klaren, daß es auf die Identität in
der Sache, nicht in der Formulierung ankommt. In der
Formulierung kann es Fortschritte geben. Wenn das
zugestanden wird, läßt sich aber voraussehen, daß strittig
wird, ob eine neue Formulierung die Identität des
Glaubensgehaltes wahrt oder nicht. Das Konsenskriterium
des Leriners zur Feststellung des einen göttlichen Dogmas
gegenüber den vielerlei menschlichen Meinungen der
Häretiker16 ist daher nicht leicht anwendbar. Die
Behauptung der Identität des Glaubensinhalts trotz
Änderung seiner Formulierung scheint noch einmal einer
anderen Instanz zur Prüfung und Entscheidung zu bedürfen.
So ist es nicht verwunderlich, daß die römisch-katholische
Kirche, deren Theologie sich seit dem 16.Jahrhundert auf
Vinzenz von Lerin berufen hat17, das Konsenskriterium
durch die kirchliche Lehrautorität der Bischöfe und des
Papstes ergänzt hat. Wenn die Gemeinschaft der Bischöfe
oder auch der Papst allein in ihrer Funktion als
Repräsentanten der Gesamtkirche sprechen, dann bringen
sie ja, so scheint es, deren Glaubenskonsens kraft ihres
Amtes zum Ausdruck. Darüber hinaus ist die Lehrautorität
der Bischöfe und des Papstes lange im Sinne autoritativer


